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Beschlüsse des Stadtrates
Donnerstag, 17. Mai 2018,17:15 Uhr, Rathaus, Thun

1. Interpellation 126/2017 betreffend Ausarbeitung der Planungen betreffend Arealschliessungen;
Fraktion SVP/FDP und BDP vom 15. Dezember 2017

Die Interpellierenden erklärten sich von der Beantwortung teilweise befriedigt.

2. Motion M 4/2017 betreffend Erschliesungsachse Autobahn A6 - Gewerbezone Gwattmoos;
Fraktion BDP und SVP/FDP vom 15. Dezember 2017

Die Motion wurde durch die Urheberschaft in ein Postulat umgewandelt. Annahme des Postulates.

3. Postulat P 9/2018 betreffend drastische Umsatzeinbussen wegen Bauarbeiten in der Innenstadt
- dringlicher Handlungsbedarf;
Lukas Lanzrein (SVP/FDP), Markus van Wijk (SVP/FDP), Peter Aegerter (BDP) und Mitunter-
zeichnende vom 17. April 2018

Annahme des Postulates.

4. Postulat P 14/2017 betreffend Überprüfung des Auftrages „Erfassung der Personalien" der
privaten Sicherheitsdienste;
Alice Kropf (SP), Franz Schori (SP) und Mitunterzeichnende vom 15. Dezember 2017

Die Behandlung dieses Traktandums wurde auf die nächste Sitzung verschoben.

5. Interpellation 11/2018 betreffend Bericht Friederich bezüglich Schule Seefeld;
SP-Fraktion vom 19. Januar 2018

Die Interpellierenden erklärten sich von der Beantwortung befriedigt.

6. Interpellation l 27/2017 betreffend Entwicklung der „Schulräume";
Fraktion der Mitte vom 15. Dezember 2017

Die Behandlung dieses Traktandums wurde auf die nächste Sitzung verschoben.

7. Interpellation l 28/2017 betreffend Stand Lärmschutzmassnahmen - sind Schadenersatzforde-
rungen zu erwarten und wie sieht es mit kostenloser Massnahmen Temporeduktion aus;
Fraktion Grüne und Mitunterzeichnende vom 15. Dezember 2017

Die Interpellierenden erklärten sich von der Beantwortung befriedigt.
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Die vorgenannten Beschlüsse werden hiermit gemäss Art. 39 des Geschäftsreglementes des Stadt-

rates von Thun veröffentlicht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die vorgenannten Beschlüsse kann gemäss Artikel 60 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
vom 23. Mai 1989 innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung beim Regierungsstatthalter von Thun
schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden.

Thun, 18. Mai 2018 / raf Stadtkanzlei Thun

. Christoph Stalder
Stadtratssekretär

Zu erscheinen im amtlichen Teil des Thuner Amtsanzeigers vom 24. Mai 2018.

Am 18. Mai 2018 per E-Mail an: amtlich@thuneramtsanzeiaer.ch

Kopie an: www.thun.ch
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